
Der Mensch im Sterben
PATIENTENVERFÜGUNG - PALLIATIVMEDIZIN - STERBEHILFE?

��Über 80 Gäste begrüßte die gesundheits-

politische Sprecherin der CDU-Landtagsfrak-

tion, Ursula Sassen, im Sitzungssaal des Land-

tages zum sechsten FördeForum, das sich an 

diesem Abend mit den �emen Patienten-

verfügung, Palliativmedizin und Sterbehilfe 

befasste. 

Kaum ein anderes �ema werde derzeit so 

kontrovers diskutiert, erklärte die Gesund-

heitspolitikerin Sassen in ihrer Erö�nung. 

Gerade das Sterben am Ende des mensch-

lichen Lebens sei auf der einen Seite höchst 

persönlich und ethisch sehr sensibel, auf der 

anderen Seite aber müsse man den medizi-

nischen Fortschritt sehen und könne sich 

einem Diskurs daher nicht verschließen, er-

läuterte Sassen. 

Über den Menschen im Sterben zu reden, solle 

für alle Normalität sein. Doch über die letzten 

Momente im Leben nachzudenken oder gar 

darüber zu sprechen, falle vielen Menschen 

schwer. Deshalb sei es gut, dass diese �e-

matik mittlerweile einen breiten ö�entlichen 

Raum einnehme. 

Gerade die Frage, in wieweit Ärzte in einem 

wie auch immer gesetzlich geregelten Rah-

men handeln sollen oder müssen stand im 

Mittelpunkt der Diskussion beim sechsten 

FördeForum. „Die Palliativmedizin hat in 

den letzten Jahren erhebliche Fortschritte er-

zielen können“, erklärte Sassen. Doch ist alles, 

was medizinisch möglich und vom Menschen 

gewünscht ist, auch ethisch vertretbar? Insbe-

sondere im Bereich der passiven und aktiven 

Sterbehilfe sei eine neuerliche Begri�s- und 

Standortbestimmung notwendig. Darf der 

Mensch sein Leben beenden, wenn er es für 

richtig hält oder genauer, darf der Mensch 

schri�lich darüber verfügen, ob der Arzt ak-

tive Sterbehilfe leistet?
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Auf diese und andere Fragen

gaben Antwort: 

Prof. Dr. Franz-Josef Bormann.

Professor für Katholische Moraltheologie und 

Ethik an der Universität Paderborn.

Prof. Dr. Eberhard Klaschik.

Professor an der Universität Bonn und Chef-

arzt der Abteilung für Anästhesiologie, In-

tensiv-/Palliativmedizin am Akademischen 

Lehrkrankenhaus Bonn-Hardtberg. Lange 

Zeit war er der Präsident der Deutschen Ge-

sellscha� für Palliativmedizin.

Prof. Dr. Dr. Hans-Jürgen Kaatsch.

Professor und Direktor des Instituts für 

Rechtsmedizin und Sprecher des Zentrums 

für Ethik der Universität Kiel.
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�� Als Moraltheologe und Ethiker bestehe 

seine Aufgabe darin, Begri�e zu klären, Ar-

gumente zu überprüfen und überzeugende 

Handlungsalternativen aufzuzeigen, so Prof. 

Dr. Franz-Josef Bormann von der Universität 

Paderborn zu Beginn seines Vortrags. „Es geht 

darum Grenzen für den Gestaltungsspielraum 

von Patientenverfügungen auszuloten“, so Bor-

mann weiter. Dazu müsse man sich der Di�e-

renz zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe 

bewusst werden. 

Vorab gelte es jedoch zu klären wie weit jeder 

Mensch autonom in seinen Entscheidungen, 

auch zur Beendigung seines Lebens sei. Bor-

mann nannte dieses die Re�exion des Auto-

nomiebegri�es. Diese stellte er an den Anfang 

seines Vortrages, in dem er sich mit Hilfe von 

10 �esen der �ematik näherte. 

PATIENTENVERFÜGUNG VOR DEM HIN-

TERGRUND DES „NATÜRLICHEN TODES“

Für Bormann ist jede bestimmte Willensäuße-

rung von der praktischen Vernun� geleitet und 

unterscheide sich damit von einer subjektiven 

Willkürentscheidung. Beide seien zwar selbst 

bestimmt, aber nur die vernun�gesteuerte Ent-

scheidung sei als autonom zu bezeichnen. Die 

notwendige Ausrichtung des autonomen, d.h. 

vernun�förmigen Willens auf die Entfaltung 

der Handlungsfähigkeit des Individuums bilde 

die Grundlage für eine Einsicht in das Kon-

zept des so genannten „natürlichen Todes“ des 

Menschen. Als „natürlich“ bei Sterben und Tod 

eines Menschen sei, wenn diese infolge einer 

„Erkrankung“ (bzw. körperlichen Dysfunkti-

on) au�reten, die bereits soweit fortgeschrit-

ten ist, dass es zu einer de�nitiven, d.h. mit 

dem verhältnismäßigen Einsatz medizinisch-

therapeutischen Maßnahmen nicht mehr zu 

revidierenden Zerstörung jener somatischen 

(insbesondere cerebralen) Wirkungsabläufe 

gekommen ist, die die Bedingung der Möglich-

keit eines wenigstens minimalen personalen 

Selbstvollzuges darstellen. „Nicht natürlich“ ist 

ein Tod immer dann, wenn er (z.B. als Folge 

von Unfall, Verbrechen oder Nichtbehandlung 

einer behandelbaren Erkrankung)  vor dem 

natürlichen Todeszeitpunkt oder wenn er (z.B. 

durch unverhältnismäßigen Einsatz intensiv-

medizinischer Maßnahmen) nach dem natür-

lichen Todeszeitpunkt erfolgt.

„Sowohl die Selbstbestimmung des Patienten 

wie auch die Handlungsentscheidung der Ärzte 

und P�eger sollten sich an dem Leitbild des 

„natürlichen Todes“ orientieren – das schließt 

jede aktive Sterbehilfe aus“ unterstrich der 

Ethiker deutlich. Anders als die passive Sterbe-

hilfe stelle aktive Sterbehilfe den gewaltsamen 

Abbruch einer noch unvollendeten Biographie 

dar, die noch vor der Ausschöpfung der vor-

handenen Handlungspotentiale kapituliere. 

Die Verwirklichung des Konzepts eines „na-

türlichen Todes“ ist an verschiedene, durchaus 

anspruchsvolle Voraussetzungen gebunden, 

die derzeit – insbesondere auf dem Feld der 

palliativen Versorgung und ganzheitlichen 

Begleitung schwerstkranker und sterbender 

Patienten - längst (noch) nicht überall erfüllt 

seien.

PATIENTENVERFÜGUNG ALS RICHTIGER 
WEG – GEWISSEN DES ARZTES ALS WICH-
TIGE BARRIERE

Die Patientenverfügung sieht Bormann jedoch 

in der momentanen Situation als ein „sinn-

volles Mittel in Krankenhäusern und P�e-

geeinrichtungen, autonome Entscheidungen 

informierter Patienten durchzusetzen.“ Die 

Patientenverfügungen seien aus ethischer Sicht 

jedoch nur in dem Maße zu respektieren, wie 

sie Ausdruck einer vernun�förmigen Willens-

bestimmung des Patienten sind. Hier entstehe 

aber ein Kernproblem der Verfügung: Niemand 

– also kein Arzt – dürfe dazu verp�ichtet wer-

den, Bestimmungen anderer auszuführen, die 

dem eigenen Gewissensurteil widersprechen. 

Angesichts des fortschreitenden Wertepluralis-

mus in modernen freiheitlichen Gesellscha�en 

Franz-Josef Bormann: Wichtige ethische Grenzen sind zu beachten

Prof. Dr. theol. Franz-Josef Bormann

bedürfe es einer breiten gesellscha�lichen 

Diskussion, um die moralischen Grenzen ver-

nün�iger Willensbestimmung angemessen 

auszuloten und zu überzeugenden Rechts-

normen auf diesem Gebiet zu kommen. Auch 

eine auf einer autonomen Willensbestimmung 

beruhende Patientenverfügung verlange nach 

sachgerechter Anwendung durch das ärztliche 

Personal, wozu ein eigener Akt der praktischen 

Urteilskra� erforderlich ist.

Persönlich rechne Bormann auf absehbare 

Zeit jedoch nicht mit einer Flut von Patien-

tenverfügung. Dieses liege vor allem an der 

„strukturellen Todesverdrängung in unserer 

Gesellscha�.“ Wer befasse sich schon gern mit 

seinem Tod, solange es ihm noch gut gehe, re-

sümiert Bormann.

Von großer praktischer Bedeutung sieht er 

neben der Patientenverfügung die Vorsorge-

vollmacht. Diese solle, so mahnt Bormann am 

Ende seines Vortrages, in der Diskussion nicht 

aus den Augen gelassen werden.

Eberhard Klaschick: Au�lärung des unaufgeklärten Patienten

�� Was hat Palliativmedizin zu leisten? Mit 

dieser Frage erö�nete Prof. Dr. Eberhard Kla-

schick von der Lehr- und Forschungsstelle des 

Zentrums für Palliativmedizin der Friedrich-

Wilhelms-Universität in Bonn. Er betonte, 

dass unheilbar Kranken eine umfassende 

medizinische, p�egerische, psychische, sozi-

ale und spirituelle Betreuung und Begleitung 

anzubieten sei. Gleiches müsse auch für deren 

Angehörige gelten. 

Denn die wichtigste Frage sei nicht, ob behan-

delt werde oder nicht, sondern welche Behand-

lung für die sterbenskranken und leidenden 

Menschen die angemessene sei. Es gelte die 

Symptome von Leid, wie z.B. Schmerz und 

Einsamkeit zu beseitigen. 

ENTWICKLUNG EINES VERNACHLÄSSI-

GTEN MEDIZINZWEIGES

Professor Klaschik machte deutlich, dass die 

Palliativmedizin in Deutschland bisher noch 

zu wenig etabliert sei. Zwar gebe es palliativme-

dizinische Forschung schon seit den siebziger 

Jahren und eine Institutionalisierung von Pal-
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Prof. Dr. med. Dr. jur. Hans-Jürgen Kaatsch

liativmedizin bereits seit Mitte der 80er Jahre, 

doch die in den 90er Jahren gegründete Deut-

sche Gesellscha� für Palliativmedizin tue sich 

immer noch schwer mit ihrer Anerkennung. 

Erst 2003 beschloss die Bundesärztekammer, 

dass Palliativmedizin als Zusatzausbildung von 

Ärzten zugelassen sei. Doch die Ärzte-Appro-

bationsordnung von 2003 sehe sie nicht als 

P�ichtlehr- oder Prüfungsfach vor. Allerdings 

gebe es ein großes Interesse an Lehrstühlen für 

Palliativmedizin. Bereits an 5 Universitäten 

sind Lehrstühle eingerichtet, 13 weitere Uni-

versitäten seien interessiert.

DIALOG MIT DEM ARZT VOR PATIENTEN-

VERFÜGUNG

Nach Klaschicks Beobachtung gebe es in der 

Gesellscha� eine Tendenz, sich so viel Selbst-

bestimmung wie möglich für den Fall der ei-

genen Entscheidungsunfähigkeit zu sichern. 

Aus diesem Grund hätten auch immer mehr 

Palliativpatienten so genannte Patientenverfü-

gungen.

Sie seien als Instrument für die Darstellung 

und Durchsetzung bestimmter medizinischer 

Maßnahmen scheinbar klar. Doch in der me-

dizinischen Einschätzung und Interpretation 

tauchten häu�g Fragen auf. 

So gehe die aktuelle Debatte laut Klaschick 

vor allem um die Schwierigkeiten im rich-

tigen Umgang mit den Patientenverfügungen. 

Für ihn entsteht ein Spannungsfeld zwischen 

der Selbstbestimmung des Patienten und der 

Fürsorge des Arztes. Ärzte müssen nach seiner 

Au�assung mehr sein als die Erbringer einer 

Serviceleistung. Sie geben fachliche und sitt-

liche Antworten auf das Hilfsbegehren eines 

Patienten, der sich ihnen anvertraut. Dadurch 

wird strittig, ob der vorausverfügte Wille in 

einer Patientenverfügung dem aktuell geäu-

ßerten Willen eines einwilligungsfähigen Pati-

enten gleich gesetzt werden soll. Dieses berge 

nach Meinung Klaschicks das Risiko, das eine 

Situation antizipiert werden müsse, die die 

Patienten zum Zeitpunkt der Abfassung nicht 

überschauen könnten. Nach seiner Erfahrung 

haben sich in der Praxis häu�g Änderungen in 

der Einstellung von Patienten eingestellt. Da-

her sei für Ihn der Dialog zwischen Arzt und 

Patient das wichtigste Element der Entschei-

dungs�ndung bei der Behandlung.

Ein Gesetz täusche eine Sicherheit für Pati-

enten und Bevollmächtigte vor, die es in der 

Realität nicht gebe. 

Hans-Jürgen Kaatsch: Gesetzlich festgelegter 
Wille: Die Patientenverfügung

Prof. Dr. med. Eberhard Klaschik

��Der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin 

der Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 

Prof. Dr. med. Dr. jur. Hans-Jürgen Kaatsch stell-

te die „rechtlichen Probleme und die Menschen-

würde am Ende des Lebens“ in den Mittelpunkt 

seines Vortrages. 

„Soll es eine Lebensverlängerung um jeden 

Preis geben?“ fragte Kaatsch. Durch den medi-

zinischen Fortschritt gebe es immer mehr Mög-

lichkeiten der Lebensverlängerung und Lebens-

erhaltung. O�en bleibe die Frage, ob das Mehr 

an medizinisch-technischem Know-how bis zum 

letzten ausgeschöp� werden müsse. Beantworte 

man dieses mit einem „Nein“, so entstehe nach 

Kaatsch Meinung ein Kon�ikt mit den Behand-

lungs- und Hilfeleistungsp�ichten des Arztes. 

Gebe man jedoch eine Positive Antwort, unter-

grabe man möglicherweise den in einer Patien-

tenverfügung festgeschriebenen Wunsch eines 

Patienten und damit das Selbstbestimmungs-

recht des Einzelnen. 

DAS AUSLAND ALS VORBILD?  STERBEHILFE 

IN DEN NIEDERLANDEN

Bereits seit 2001 gibt es in den Niederlanden 

ein Gesetz zur Sterbehilfe. Dort erhalten Ärzte 

Stra�reiheit, die unter Einhaltung gesetzlich 

festgelegter Sorgfallskriterien Lebensbeendi-

gung auf Verlangen ausführen oder Hilfe bei 

der Selbsttötung leisten. Die Vorraussetzungen 

für eine aktive Sterbehilfe sind dabei vielfältig 

und die Hürden sehr hoch. So müsse ein Patient 

freiwillig und nach rei�icher Überlegung um 

Sterbehilfe bitten. Vorraussetzung sei allerdings, 

dass sein Zustand aussichtslos und seine Leiden 

unerträglich seien. Zudem müsse der Patient 

genauestens über seinen Zustand und die Hei-

lungschancen informiert sein. Gemeinsam mit 

einem weiteren unabhängigen Arzt, der den Zu-

stand des Patienten schri�lich bestätigt, müsse 

man dann zu der Überzeugung kommen, dass es 

in diesem Stadium der Krankheit keine angemes-

sene andere Lösung gebe. Die Lebensbeendigung 

bedarf dann letztendlich einer sorgfältigen medi-

zinischen Ausführung. 

AUSWIRKUNGEN DER GESETZLICHEN KO-

DIFIZIERUNG VON STERBEHILFE

Eine gesetzliche Regelung aktiver Sterbehilfe be-

inhalte nach Ansicht des Rechtsmediziners eine 

ganze Reihe von möglichen „Fernwirkungen“. 

Kaatsch befürchtet einen gravierenden Verlust an 

allgemeinem Vertrauen in die Ärzte. Es könne zu 

einer aktiven ärztlichen Sterbehilfe auf Verlangen 

kommen, so dass Ärzte zu „Todesengeln“ würden. 

Damit einhergehen würden missbräuchliche In-

duktion oder Unterstellung von Sterbewünschen. 

Dieses bedeute einen Dammbruch auf dem Weg 

zur (unverlangten) „Euthanasie“, so Kaatsch. 

Außerdem befürchte er eine schwindende gesell-

scha�liche Bereitscha� zu kostspieliger P�ege 

und der Behandlung Schwerstkranker und da-

mit eine schwindende Bereitscha� zum Schutz 

menschlichen Lebens.
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��Das �ema „Patientenverfügung“ macht eine 

konsensfähige Regelung schwer, doch eine Lö-

sung ist notwendig. Der Hauptkon�ikt liegt im 

Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung auf 

der einen Seite und der Fürsorge auf der ande-

ren Seite. Im März 2003 hat der Bundesgerichts-

hof eine gesetzliche Regelung für die mit einer 

„Patientenverfügung“ zusammen hängenden 

Fragen wie Verbindlichkeit und Erfordernis der 

Zustimmung des Vormundscha�sgerichtes beim 

Abbruch lebenserhaltender Maßnamen als „wün-

schenswert“ bezeichnet. 

In der letzten Ausgabe der Zeitschri� des Bun-

desverbandes der Deutschen Wachkoma Gesell-

scha� las ich zum �ema „Patientenverfügung“ 

u.a.: „Längst ist es erwiesen, dass Patienten im 

Wachkoma nicht hirntot und auch keine Ster-

benden sind. Vielmehr sind es kranke Patienten, 

die Solidarität und Hilfe benötigen und erwarten 

können.“ Wir haben also eine schwierige Diskus-

sion vor uns. 

Schleswig-Holstein hat mit einem �esenpapier 

im Januar 2007 Stellung bezogen: Die aktive Ster-

behilfe wird ausdrücklich abgelehnt. In diesem 

Paper: „Die überfällige Regelung dieses Bereiches 

darf allerdings nicht zu einer übermäßigen ‚Bü-

rokratisierung des Sterbens’ führen.“ Auch wenn 

klar ist, was gemeint ist, hat mir der Begri� der 

In Deutschland sei nach bisheriger Rechtsla-

ge die aktive direkte Sterbehilfe verboten. Hilfe 

zur Schmerzlinderung mit nicht beabsichtigter, 

aber möglicher Lebensverkürzung, zum Beispiel 

durch Medikamente, sei nach Einwilligung der 

Patienten als erlaubtes Behandlungsrisiko jedoch 

als aktive indirekte Sterbehilfe zulässig. Der Grad 

des Unterschiedes sei nach seiner Einschätzung 

jedoch gefährlich gering und liege nur in der sub-

jektiven Einstellung des Arztes. 

Passive Sterbehilfe, also die Einstellung der Be-

handlung oder anderer lebensverlängernder 

Maßnahmen, seien als Hilfe beim Sterben er-

laubt. Als Hilfe zum Sterben, dass heißt wenn 

keine Einwilligung des Patienten vorliegt, jedoch 

verboten.

SCHRIFTLICHE INSTRUMENTE DER WIL-

LENSERKLÄRUNG

Kaatsch nennt drei Instrumente, mit denen man 

in gesunden Tagen im Sinne der Selbstbestim-

mung schri�liche Willenserklärungen für den 

Fall einer späteren Einwilligungsunfähigkeit ab-

geben kann. 

• Mit der Patentenverfügung werden Grenzen 

der medizinischen Behandlung festgelegt. 

• Mit der Betreuungsverfügung Personen des 

eigenen Vertrauens als Betreuer im Falles 

eines Vormundscha�sverfahrens benannt. 

• Mit der Vorsorgevollmacht kann ein Bevoll-

mächtigter eingesetzt werden, der nicht erst 

vom Vormundscha�sgericht bestellt werden 

muss. 

DIE AKTUELLE DEBATTE UM EINE GESETZ-

LICHE FESTLEGUNG

Bereits im Bundestag gebe es eine aktuelle Debat-

te um die gesetzliche Regelung von Patientenver-

fügungen, so Kaatsch. Dabei sei die Notwendig-

keit einer solchen Regelung unstrittig. Momentan 

werden drei unterschiedliche Entwürfe diskutiert 

die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufwiesen. 

So sollten die Patientenverfügungen in schri�-

licher Form vorliegen und jederzeit widerrufen 

werden können. Auch solle der Gesetzgeber we-

der Beratungsp�icht noch eine Aktualisierung 

nach Abfassen von Patientenverfügungen fest-

schreiben. 

Der wesentlich Streitpunkt und damit Unter-

schied der verschiedenen vorliegenden Gesetze-

sentwürfe liege in der Reichweite der Patienten-

verfügung. Soll die Patientenverfügung in jedem 

Falle gelten oder ist sie auf irreversible zum Tode 

führende Erkrankungen beschränkt? Daneben 

gebe es die Diskussion, ob der in der Patienten-

verfügung geäußerte Wille in jedem Fall maß-

geblich sei, oder ob auch der mutmaßliche Wille 

eines Patienten beachtet werden müsse. 

Die Bundesärztekammer und der Deutsche 

Ärztetag haben sich in diesem Jahr bereits vor-

sichtig ablehnend gegenüber einer gesetzlichen 

Regelung zur Patientenverfügung geäußert. Die 

Patientenverfügung sei für die Ärztescha� schon 

heute grundsätzlich verbindlich und Grundlage 

ärztlichen Handelns, so die Ärztekammer. 

Die beste Lösung sei immer noch das vertrau-

ensvolle Gespräch mit dem Patienten oder deren 

Betreuer, Bevollmächtigten, Angehörigen, um 

dem Willen des Erkrankten gerecht zu werden, 

schloss Kaatsch.

Schlusswort von
Ursula Sassen

„Bürokratisierung des Sterbens“ ein unange-

nehmes Gefühl bereitet. Sterben ist – ebenso 

wie das Geboren werden – ein ganz natürlicher 

Prozess und muss auch als ein solcher wieder in 

unser Bewusstsein gerückt werden! 

Einige Politikerinnen und Politiker stellen die 

Notwendigkeit einer weiteren gesetzlichen Rege-

lung der Patientenverfügung ganz infrage. Auch 

der Vorstand der Bundesärztekammer und der 

Deutsche Ärztetag haben sich kritisch geäußert 

und sich gegen umfangreiche rechtliche Rege-

lungen ausgesprochen, da schon nach geltendem 

Recht der in einer Patientenverfügung geäußerte 

Wille grundsätzlich verbindlich ist und es illuso-

risch ist anzunehmen, dass alle denkbaren Fälle 

mit einer Patientenverfügung geregelt werden 

können. 


